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1 EINLEITUNG 

(BauGB Anlage 1 Nr. 1) 

Für Bauleitplanverfahren schreibt § 2 Abs. 4 Baugesetzbuch (BauGB) die Durchführung einer Umweltprüfung vor. Nur in 

Ausnahmefällen kann von dieser abgesehen werden (vgl. § 13 Abs. 3, § 34 Abs. 4, § 35 Abs. 6 sowie § 244 Abs. 2 

BauGB). Innerhalb der Umweltprüfung werden gemäß § 2 Abs. 4 BauGB die voraussichtlich erheblichen Umweltauswir-

kungen für die Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a BauGB ermittelt. Deren Darstellung und 

Bewertung erfolgt in einem Umweltbericht, der gemäß § 2a BauGB einen gesonderten Teil der Begründung darstellt. Die 

regelmäßig zu erarbeitenden Inhalte des Umweltberichts ergeben sich aus der Anlage 1 zum BauGB.  

Der Prüfungsumfang ist im Einzelfall darüber hinaus davon abhängig, ob ein konkretisierbares Projekt oder Vorhaben 

Gegenstand oder Anlass des Bauleitplans ist. Auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung nicht absehbare oder an-

dere erhebliche Umweltauswirkungen des Vorhabens sind auf der nachgelagerten Zulassungsebene zu prüfen. 

1.1 Kurzdarstellung der Ziele und Inhalte des Bauleitplans 

(BauGB Anlage 1 Nr. 1 Buchstabe a) 

Um der Windenergie mehr Raum zu geben, hat die Stadt Jülich ein schlüssiges Gesamtkonzept für eine Standortuntersu-

chung erstellen lassen, welches nach Abschichtung der Ăhartenñ Tabuzonen, d.h. für eine Windenergienutzung aus recht-

lichen oder tatsªchlichen Gr¿nden nicht geeigneten Flªchen, und der Ăweichenñ, auf einer Abwªgung beruhenden 

Tabuzonen, 13 Potenzialflächen identifiziert hat. Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass die Flächen 1, 5, 11-13, 

14+15 und 20a/b nach heutigem Kenntnisstand zur Ausweisung von Konzentrationszonen geeignet sind und somit hin-

sichtlich der dargelegten Kriterien und mit dem Ziel, der Windkraft substantiell Raum zu schaffen, empfohlen werden. 

Darüber hinaus wird empfohlen, die bestehenden Konzentrationszonen WI1, WI2 und WI4 (beinhaltet z.T. die Fläche 3) 

unverändert zu bestätigen. Dieser Umweltbericht legt die Umweltprüfung für die Zone 5 in der Ortslage Broich dar.  

Ziel der Planung ist es, eine konkrete Steuerung und Sicherung der Anordnung von Windenergieanlagen bereits auf Ebe-

ne der Bauleitplanung vornehmen zu kºnnen. Die Aufstellung des Bebauungsplans ĂWKZ-5, nördlich Broichñ erfolgt paral-

lel zum Änderungsverfahren des Flächennutzungsplanes. 

Im Bebauungsplan wird eine Fläche für Versorgungsanlagen mit der Zweckbestimmung ĂErneuerbare Energieñ festge-

setzt. Es werden drei Baufenster für Windenergieanlagen festgesetzt. Das Maß der baulichen Nutzung wird über die zu-

lässige Höhe (200 m Gesamthöhe der WEA) bestimmt. Weiterhin werden im Bebauungsplan Hinweise zum Immissions-

schutz aufgenommen. 
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A) RÄUMLICHER GELTUNGSBEREICH 

 

Jülich ist die zweitgrößte Stadt des Kreises Düren in Nordrhein-Westfalen. Sie liegt zentral zwischen den Städten Mön-

chengladbach im Nordosten und Aachen im Südwesten an der Rur. Jülich und sein Umland sind im Norden der Jülicher 

Börde gelegen, am Übergang von der Kölner Bucht zum niederrheinischen Tiefland. Der Stadtkern von Jülich liegt im 

Rurtal östlich der Rur.  

Angrenzende Städte und Gemeinden sind im Nordwesten die Stadt Linnich, im Nordosten die Gemeinde Titz, im Südos-

ten die Gemeinde Niederzier, im Süden die Gemeinde Inden und im Südwesten die Gemeinde Aldenhoven, die ebenfalls 

alle dem Kreis Düren angehören. 

Die Stadt Jülich ist in die 16 Stadtbezirke Kernstadt, Altenburg, Barmen, Bourheim, Broich, Daubenrath, Güsten, Kirch-

berg, Koslar, Lich-Steinstraß, Mersch, Merzenhausen, Pattern, Selgersdorf, Stetternich und Welldorf untergliedert. Das 

Stadtgebiet erstreckt sich auf eine 90,39 km² große Fläche, auf welcher rund 32.600 Einwohner wohnhaft sind. 

Das Plangebiet mit einer Größe von ca. 48,01 ha liegt am nördlichen Rand des Stadtgebietes, nordöstlich der Ortslage 

Abbildung 1: Lage des Plangebietes; Quelle: Geoportal  NRW, abgerufen am 05.12.2017 
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Broich, westlich der Ortslage Mersch und grenzt an das Stadtgebiet Linnich. Die Windhöffigkeit der Fläche liegt bei etwa 

5,75 bis 6,25 m/s. 

Die Fläche ist über vorhandene Wirtschaftswege erreichbar und wird derzeit landwirtschaftlich genutzt. Strukturen von 

bedeutsamer Vegetation sind daher kaum vorhanden. 

B) PLANUNGSINTENTION 

Die Windenergie nimmt in den vergangenen Jahren einen immer höheren Stellenwert ein. Regenerative Energien, darun-

ter auch die Windenergie, bewirken eine Reduzierung des CO2 Ausstoßes und stellen eine Alternative zu den allmählich 

schwindenden Reserven fossiler Brennstoffe dar. Der technische Fortschritt ermöglicht zudem eine wirtschaftliche Nut-

zung von Windenergie im Binnenland.  

Der Gesetzgeber fördert die Windenergienutzung durch die Einstufung der Windenergieanlagen als privilegierte Vorhaben 

im Außenbereich gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 5 Baugesetzbuch (BauGB). Demzufolge wären Windenergieanlagen grundsätz-

lich zuzulassen, soweit öffentliche Belange nicht entgegenstehen und eine ausreichende Erschließung gesichert ist. Dar-

aus w¿rde sich eine ĂVerspargelungñ der Landschaft mit ihren negativen Folgen ergeben.  

Da dies auch nicht der Intention des Gesetzgebers entspricht, ist mit dem § 5 i.V.m. § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB ein Steue-

rungselement geschaffen worden. Öffentliche Belange stehen einem Vorhaben auch dann entgegen, wenn durch Darstel-

lung im Flächennutzungsplan eine Ausweisung an anderer Stelle (gemeint sind die sogenannten Konzentrationszonen) 

erfolgt ist. Demnach kann die Verteilung der Windenergieanlagen im Gemeindegebiet über die Ausweisung von Konzent-

rationszonen in der Art gesteuert werden, dass Windenergieanlagen nur noch an geeigneten Standorten mit möglichst 

geringen negativen Auswirkungen verwirklicht werden und somit die o.a. negativen Folgen vermieden werden. 

Diese Konzentrationszonen für die Windkraft müssen jedoch bestimmte Anforderungen erfüllen. Der Windenergienutzung 

muss in substantieller Weise Raum geschaffen werden. Da Windenergieanlagen als privilegierte Vorhaben grundsätzlich 

im Außenbereich zulässig wären, muss bei einer räumlichen Einschränkung sichergestellt werden, dass hier tatsächlich 

ein wirtschaftlicher Betrieb in Abwägung mit der Raumverträglichkeit der Planung möglich ist. Als Faktoren für einen wirt-

schaftlichen Anlagenbetrieb kommen die Eignung des Standorts (Windhöffigkeit), die Größe der dargestellten Konzentra-

tionszone und auch anlagenbedingte Faktoren (Anzahl und Höhe der innerhalb dieser Zone zulässigen Anlagen, anfal-

lende Netzanschlußkosten) in Betracht. Es ist daher nicht zulässig, den Flächennutzungsplan als Mittel zu benutzen, um 

Windenergieanlagen faktisch zu verhindern. Die Planung muss sicherstellen, dass sich das Vorhaben innerhalb der Kon-

zentrationszone gegenüber konkurrierenden Nutzungen durchsetzt. Daher ist zur Ausweisung einer Konzentrationszone 

in jedem Fall eine Standortuntersuchung  durchzuführen.  

Die Stadt J¿lich hat bereits mit der  nderung des Flªchennutzungsplans zur ĂAusweisung von Konzentrationszonen f¿r 

Windenergieñ drei ĂKonzentrationszonen f¿r die Windenergieñ (Konzentrationszone WI1, WI2 und WI4) mit einer Gesamt-

größe von ca. 85 ha ausgewiesen. In den bereits bestehenden Konzentrationszonen sind 14 Windenergieanlagen reali-

siert worden. 

Dass die Stadt Jülich ein neues Plankonzept verfolgt, bedeutet nicht, dass die vorangegangene Planung fehlerhaft oder 

unvollständig war. Kommunen sind nicht verpflichtet alle Potentialflächen als Konzentrationszonen auszuweisen, sodass 

ein gestaffelter Ausbau möglich ist. Weiterhin legt das OVG Münster eine Änderung der Planung dahingehend aus, dass 

ein stetiger, planerischer Anpassungsbedarf besteht, nicht jedoch eine vorausgegangene fehlerhafte Planung.  

Um der Windenergie mehr Raum zu geben, hat die Stadt Jülich ein schlüssiges Gesamtkonzept für eine Standortuntersu-

chung erstellen lassen, welches nach Abschichtung der Ăhartenñ, f¿r eine Windenergienutzung aus rechtlichen oder tat-

sªchlichen Gr¿nden nicht geeigneten Flªchen, und der Ăweichenñ, auf einer Abwªgung beruhenden Einschränkung 18 

Potenzialflächen identifiziert hat. Insgesamt werden die Potenzialflächen 1, Fläche 5, Fläche 11-13, Fläche 14+15, Fläche 
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20a+20b für grundsätzlich für die Ausweisung als Konzentrationszonen für Windenergie empfohlen. Dabei wurden auch 

die bestehenden Konzentrationszonen (WI1, WI2 und WI4) durch die Standortuntersuchung bestätigt. 

Für die Konzentrationszonen 1, 5, 11-13, 14+15 und 20a+20b sollen zusätzliche Bebauungspläne aufgestellt werden, um 

detailliertere Steuerungsmöglichkeiten zu schaffen. In einem Bebauungsplan können zum Beispiel die Standorte der 

Anlagen bestimmt werden und somit ggf. auch Festsetzungen zum Schallschutz o.Ä. getroffen werden. Es sollen Bebau-

ungspläne aufgestellt werden, um die Festsetzungen unmittelbar an die geplanten Anlagentypen binden zu können und 

somit die größte Sicherheit bei den Beurteilungen der Auswirkungen zu erzielen. Ziel der Planung ist demnach die Auf-

stellung eines Bebauungsplanes, um das geplante Vorhaben detailliert steuern zu können. 

Das Verfahren zur Aufstellung des ĂBebauungsplans Nr. A 42 WKZ 5, nördlich Broichñ soll im Parallelverfahren zur  nde-

rung des Flªchennutzungsplans ĂAusweisung von Konzentrationszonen f¿r die Windenenergieñ erfolgen. 

Nach derzeitigem Planungsstand sind in der Konzentrationszone 5 in Jülich-Broich die Errichtung und der Betrieb von 3 

Windenergieanlagen (WEA) vorgesehen. 

C) STÄDTEBAULICHES KONZEPT 

Die Stadt Jülich plant mit dem Bebauungsplan Nr. A 42 ĂWKZ 5, nördlich Broichñ die Errichtung und den Betrieb von 3 

Windenergieanlagen (WEA).  

Nachfolgende Betrachtungen wurden exemplarisch anhand der unten aufgeführten Anlagentypen durchgeführt. Diese 

Abbildung 2: Geplante Standorte der Windenergieanlagen; Quelle: VDH Projektmanagement GmbH 
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sind aktuell vorgesehen und wurden der Planung zugrunde gelegt. Eine detaillierte Betrachtung erfolgt im nachgelagerten 

Genehmigungsverfahren nach Bundesimmissionsschutzgesetz. Bei den geplanten WEA handelt es sich um Anlagen des 

Typs SENVION 3.6M144 mit 130 m Nabenhöhe. 

Bezeichnung in der Standortanalyse Konzentrationszone 5 ĂJ¿lich-Broichñ 

Bezeichnung der FNP-Änderung Ausweisung von Konzentrationszonen für die Windenergie 

Bezeichnung des Bebauungsplans A 42 ĂWKZ5, nördlich Broichñ 

Bezeichnung der 

WEA 

Hersteller Nabenhöhe in 

m 

Rotorradius in m Gesamthöhe in m 

WEA 1 SENVION 3.6M140 130 140 200 

WEA 2 SENVION 3.6M140  130 140 200 

WEA 3 SENVION 3.6M140  130 140 200 

Tabelle 1: Übersicht über die geplanten Anlagentypen 

D) ERSCHLIEßUNGSKONZEPT 

Zur späteren Errichtung der Windenergieanlagen ist eine ausreichende Erschließung i. S. d. § 35 BauGB erforderlich. Für 

die Sicherung der Erschließung ist möglicherweise ein Ausbau des bestehenden Feldwegenetzes erforderlich, zu dessen 

Kostenübernahme die Betreiber vertraglich verpflichtet sind. 

Die Erschließung wird nicht im Rahmen der Bauleitplanung gesichert, sondern muss im Rahmen der nachfolgenden Ge-

nehmigung geregelt werden. Die nach § 9 Abs. 2 Fernstraßengesetz und § 25 Abs. 1 Straßen- und Wegegesetz NRW 

erforderlichen Freihaltezonen wurden bei der Planung berücksichtigt. Darüber hinaus gehende Abstände zu klassifizierten 

Straßen sind nicht erforderlich, wenn die Sicherheit des Verkehrs nicht auf anderem Wege hergestellt werden kann 

(Windenergieerlass 2015 Nr. 8.2.5 und 5.2.3.5). Der Windenergieerlass spricht sich klar dafür aus, dass technische Lö-

sungen zur Vermeidung von Gefahren durch Eiswurf etc. gewählt werden. Nur wenn dies nicht möglich ist, werden ent-

sprechend größere Abstände zu klassifizierten Straßen gefordert. Die technischen Lösungen werden im Genehmigungs-

verfahren nachgewiesen. 

Bei der Erschließung der Gebiete zur Aufstellung und Wartung der Windkraftanlagen ist zu beachten, dass Verrohrungen 

von Fließgewässern (auch außerhalb des Plangebietes) unzulässig sind. Notwendige Kreuzungen von bzw. Überfahrten 

über Fließgewässer/n müssen über vorhandene Durchlässe des Wirtschaftswegenetzes erfolgen. Sollte dennoch eine 

Querung eines Gewässers erforderlich werden, ist die Zulässigkeit in einem Verfahren gemäß § 99 Landeswassergesetz 

zu klären. 

Es muss jedoch im Bauleitplanverfahren bereits nachgewiesen werden, dass die Erschließung und die Einspeisung ins 

Leitungsnetz grundsätzlich gewährleistet werden kann. 

E) BEDARF AN GRUND UND BODEN 

Plangebiet ..................................................................................................................................................ca.  480.066 m² 

Geplante Eingriffsfläche im Bestand (vor dem Eingriff) 

Ackerfläche ................................................................................................................................................ca.  21.900 m² 

versiegelte Fläche (Wege) .........................................................................................................................ca.  6.098 m² 
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Planung gemªÇ Bebauungsplan Nr. A 42 ĂWKZ 5, nºrdlich Broichñ  

Versiegelte Flächen (Fundamente) ............................................................................................................ca.  1.193 m² 

Versiegelte Flächen (Wege) ......................................................................................................................ca.  6.098 m² 

Teilversiegelte Flächen (Abbiegeflächen) ..................................................................................................ca.  1.634 m² 

Teilversiegelte Flächen (Wege) .................................................................................................................ca.  926 m² 

Teilversiegelte Flächen (Kranstellflächen) .................................................................................................ca.  6.601 m² 

Teilversiegelte Flächen (temporäre Stellflächen) .......................................................................................ca.  11.546 m² 

1.2 Einschlägige Umweltschutzziele aus Fachgesetzen und Fachplänen 

(BauGB Anlage 1 Nr. 1 Buchstabe b) 

Zur Beurteilung der Auswirkungen der Planung auf die Umweltschutzgüter finden diverse Fachgesetze Anwendung. Ins-

besondere die nachfolgenden Fachgesetze wurden in die Abwägung eingestellt. 

Baugesetzbuch (BauGB) Gemäß § 1 Abs. 5 BauGB sollen die Bauleitpläne eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung, die die 
sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber künf-
tigen Generationen miteinander in Einklang bringt, und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozial-
gerechte Bodennutzung unter Berücksichtigung der Wohnbedürfnisse der Bevölkerung gewährleisten. Sie 
sollen dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern, die natürlichen Lebensgrundlagen zu 
schützen und zu entwickeln sowie den Klimaschutz und die Klimaanpassung, insbesondere auch in der 
Stadtentwicklung, zu fördern, sowie die städtebauliche Gestalt und das Orts- und Landschaftsbild baukultu-
rell zu erhalten und zu entwickeln. 

Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind gem. § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB insbesondere auch die allgemeinen 
Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse und die Sicherheit der Wohn- und Arbeitsbevöl-
kerung zu berücksichtigen. Weiterhin zu berücksichtigen sind gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB die Belange 
des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege, hierbei insbesondere  

a) die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsgefüge 
zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt,  

b) die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Natura 2000-Gebiete im Sinne des Bundesnatur-
schutzgesetzes,  

c) umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie die Bevölkerung 
insgesamt, 

d) umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter, 

e) die Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte Umgang mit Abfällen und Abwässern, 

f) die Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung von Energie, 

g) die Darstellungen von Landschaftsplänen sowie von sonstigen Plänen, insbesondere des Wasser-, 
Abfall- und Immissionsschutzrechts, 

h) die Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in Gebieten, in denen die durch Rechtsverordnung zur 
Erfüllung von Rechtsakten der Europäischen Union festgelegten Immissionsgrenzwerte nicht über-
schritten werden, 

i) die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes nach den Buchsta-
ben a bis d. 

 

§ 1a BauGB definiert ergänzende Vorschriften zum Umweltschutz.  

Im Sinne der sogenannten Bodenschutzklausel (§ 1a Absatz 2 BauGB) ist mit Grund und Boden sparsam 
und schonend umzugehen. Hierbei sind zur Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flä-
chen für bauliche Nutzungen insbesondere die Maßnahmen zur Innenentwicklung zu nutzen. Bodenver-
siegelungen sind auf das notwendige Maß zu begrenzen. Landwirtschaftlich, als Wald oder für Wohn-
zwecke genutzte Flächen sollen nur im notwendigen Umfang umgenutzt werden.  

Gemäß § 1a Absatz 3 BauGB sind die unvermeidbaren Eingriffe in den Naturhaushalt durch geeignete 
Maßnahmen oder Flächen zum Ausgleich zu kompensieren. Sollten Natura 2000-Gebiete durch die Pla-
nung beeinträchtigt werden, so sind die Vorschriften des Bundesnaturschutzgesetzes über die Zulässig-
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keit und Durchführung von derartigen Eingriffen anzuwenden (vgl. § 1a Absatz 4 BauGB).  

Sowohl durch Maßnahmen, welche dem Klimawandel entgegenwirken, als auch durch Maßnahmen, die 
der Anpassungen an den Klimawandel dienen, soll den Erfordernissen des Klimaschutzes Rechnung 
getragen werden (vgl. § 1a Absatz 4 BauGB). 

Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatSchG) 

Gemäß § 1 BNatSchG sind Natur und Landschaft auf Grund ihres eigenen Wertes und als Grundlage für 
Leben und Gesundheit des Menschen auch in Verantwortung für die künftigen Generationen im besiedel-
ten und unbesiedelten Bereich so zu schützen, dass 

1. die biologische Vielfalt, 

2. die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts einschließlich der Regenerationsfähigkeit 
und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter sowie 

3. die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft 

auf Dauer gesichert sind. Hierbei umfasst der Schutz auch die Pflege, die Entwicklung und, soweit erforder-
lich, die Wiederherstellung von Natur und Landschaft. 

Landesnaturschutzgesetz NRW 
(LNatSchG NRW) 

In §§ 6 bis13 des LNatSchG NRW werden Grundsätze und Ziele der Landschaftsplanung festgelegt, die 
das Bundesnaturschutzgesetz ergänzen. 

Bundesbodenschutzgesetz 
(BBodSchG) 

Gemäß § 1 BBodSchG liegt der Zweck des Gesetzes in der nachhaltigen Sicherung oder Wiederherstel-
lung der Funktion des Bodens. Hierzu sind schädliche Bodenveränderungen abzuwehren, der Boden und 
Altlasten sowie hierdurch verursachte Gewässerverunreinigungen zu sanieren und Vorsorge gegen nach-
teilige Einwirkungen auf den Boden zu treffen. Bei Einwirkungen auf den Boden sollen Beeinträchtigungen 
seiner natürlichen Funktionen sowie seiner Funktion als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte so weit wie 
möglich vermieden werden. 

Wasserhaushaltsgesetz (WHG) Zweck des WHG ist es, durch eine nachhaltige Gewässerbewirtschaftung die Gewässer als Bestandteil des 
Naturhaushaltes, als Lebensgrundlage des Menschen, als Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie als 
nutzbares Gut zu schützen (vgl. § 1 WHG). Gemäß § 6 Abs. 1 WHG sind Gewässer nachhaltig zu bewirt-
schaften, insbesondere mit dem Ziel, 

1. ihre Funktions- und Leistungsfähigkeit als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum für 
Tiere und Pflanzen zu erhalten und zu verbessern, insbesondere durch Schutz vor nachteiligen Ver-
änderungen von Gewässereigenschaften, 

2. Beeinträchtigungen auch im Hinblick auf den Wasserhaushalt der direkt von den Gewässern abhän-
genden Landökosysteme und Feuchtgebiete zu vermeiden und unvermeidbare, nicht nur geringfügige 
Beeinträchtigungen so weit wie möglich auszugleichen, 

3. sie zum Wohl der Allgemeinheit und im Einklang mit ihm auch im Interesse Einzelner zu nutzen, 

4. bestehende oder künftige Nutzungsmöglichkeiten insbesondere für die öffentliche Wasserversorgung 
zu erhalten oder zu schaffen, 

5. möglichen Folgen des Klimawandels vorzubeugen, 

6. an oberirdischen Gewässern so weit wie möglich natürliche und schadlose Abflussverhältnisse zu 
gewährleisten und insbesondere durch Rückhaltung des Wassers in der Fläche der Entstehung von 
nachteiligen Hochwasserfolgen vorzubeugen, 

7. zum Schutz der Meeresumwelt beizutragen. 

Natürliche oder naturnahe Gewässer sollen in diesem Zustand erhalten bleiben und nicht naturnah ausge-
baute natürliche Gewässer sollen so weit wie möglich wieder in einen naturnahen Zustand zurückgeführt 
werden, wenn überwiegende Gründe des Wohls der Allgemeinheit dem nicht entgegenstehen (vgl. § 6 
Absatz 2 WHG). 

Bundesimmissionsschutzgesetz 
(BImSchG) 

Durch das BImSchG sollen Menschen, Tiere und Pflanzen, der Boden, das Wasser, die Atmosphäre sowie 
Kultur- und sonstige Sachgüter vor schädlichen Umwelteinwirkungen geschützt und dem Entstehen schäd-
licher Umwelteinwirkungen vorgebeugt werden (vgl. § 1 Absatz 1 BImSchG). Soweit es sich um genehmi-
gungsbedürftige Anlagen handelt, dient das Gesetz gem. § 1 Absatz 2 BImSchG auch 

1. der integrierten Vermeidung und Verminderung schädlicher Umwelteinwirkungen durch Emissionen in 
Luft, Wasser und Boden unter Einbeziehung der Abfallwirtschaft, um ein hohes Schutzniveau für die 
Umwelt insgesamt zu erreichen, sowie 

2. dem Schutz und der Vorsorge gegen Gefahren, erhebliche Nachteile und erhebliche Belästigungen, 
die auf andere Weise herbeigeführt werden. 

Nach dem in § 50 BImSchG normierten Trennungsgebot sind bei raumbedeutsamen Planungen und Maß-
nahmen die für eine bestimmte Nutzung vorgesehenen Flächen einander so zuzuordnen, dass schädliche 
Umwelteinwirkungen und von schweren Unfällen im Sinne des Artikels 3 Nummer 13 der Richtlinie 
2012/18/EU in Betriebsbereichen hervorgerufene Auswirkungen auf die ausschließlich oder überwiegend 
dem Wohnen dienenden Gebiete sowie auf sonstige schutzbedürftige Gebiete, insbesondere öffentlich 
genutzte Gebiete, wichtige Verkehrswege, Freizeitgebiete und unter dem Gesichtspunkt des Naturschutzes 
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besonders wertvolle oder besonders wertvolle oder besonders empfindliche Gebiete und öffentlich genutz-
te Gebäude, so weit wie möglich vermieden werden. 

Denkmalschutzgesetz NRW 
(DSchG NRW) 

Gem. § 1 DSchG NRW sind Denkmäler zu schützen, zu pflegen, sinnvoll zu nutzen und wissenschaftlich zu 
erforschen. Sie sollen der Öffentlichkeit im Rahmen des Zumutbaren zugänglich gemacht werden. Die 
Belange des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege sind bei öffentlichen Planungen und Maßnahmen 
angemessen zu berücksichtigen. Denkmäler im Sinne des Gesetzes sind Baudenkmäler, Denkmalberei-
che, bewegliche Baudenkmäler sowie Bodendenkmäler (vgl. § 2 DSchG NRW). 

Gemäß § 9 Absatz 1 DSchG NRW bedarf der Erlaubnis der Unteren Denkmalbehörde, wer 

a) Baudenkmäler oder ortsfeste Bodendenkmäler beseitigen, verändern, an einen anderen Ort ver-
bringen oder die bisherige Nutzung ändern will, 

b) in der engeren Umgebung von Baudenkmälern oder ortsfesten Bodendenkmälern Anlagen errich-
ten, verändern oder beseitigen will, wenn hierdurch das Erscheinungsbild des Denkmals beein-
trächtigt wird, oder  

c) bewegliche Denkmäler beseitigen oder verändern will.  

Tabelle 2: Umweltschutzziele aus Fachgesetzen 

 

Neben den genannten Fachgesetzen werden auch die unterschiedlichen übergeordneten Fachplanungen hinsichtlich 

ihrer Umweltschutzziele überprüft. Hierbei steht die Kongruenz oder Divergenz der Planung mit den Vorgaben der Fach-

planungen im Vordergrund.  

1.2.1 Regionalplan 

Für die Steuerung der Ansiedlung von Windenergieanlagen trifft der Regionalplan für den Regierungsbezirk Köln, Teilab-

schnitt Region Aachen, abweichend von den Vorgaben der Landesplanung lediglich textliche Festlegungen, die räumliche 

Verortung der Konzentrationszonen für Windenergieanlagen bleibt der kommunalen Ebene im Rahmen der Bauleitpla-

nung überlassen. 

Ziel 1 der Regionalplanung zum Thema Windkraft ist es, dass Planungen für Windkraftanlagen in den Teilen des Frei-

raums umzusetzen sind, die aufgrund der natürlichen und technischen Voraussetzungen (Windhöffigkeit, geeignete Mög-

lichkeit für die Stromeinspeisung in das Leitungsnetz) und der Verträglichkeit mit den zeichnerisch und/oder textlich dar-

gestellten Bereichen und Raumfunktionen für die gebündelte Errichtung von Windkraftanlagen (Windparks) in Betracht 

kommen. Dazu sollen in erster Linie die allgemeinen Freiraum- und Agrarbereiche in Anspruch genommen werden. In 

geeigneten Fällen können sich Windparkplanungen auch über Bereiche für gewerbliche und industrielle Nutzungen er-

strecken. In den Reservegebieten für den oberirdischen Abbau nichtenergetischer Bodenschätze (s. Kap. 1.4 und Erläute-

rungskarte) sowie in den noch nicht rekultivierten Braunkohlen-Abbaubereichen ist zu beachten, dass wegen der langfris-

tigen Vorrangigkeit des Abbaus nur befristet zu genehmigende Anlagen in Betracht kommen. 

Ziel 2: Nur bedingt in Betracht kommen, wenn sichergestellt ist, dass die mit der Festlegung im Regionalplan verfolgten 

Schutzziele und/ oder Entwicklungsziele nicht nennenswert beeinträchtigt werden: 

- Waldbereiche, soweit außerhalb des Waldes Windparkplanungen nicht realisierbar sind, der Eingriff auf das un-

bedingt erforderliche Maß beschränkt, und ein möglichst gleichwertiger Ausgleich/Ersatz festgelegt wird 

- Regionale Grünzüge 

- historisch wertvolle Kulturlandschaftsbereiche (nach § 2 Abs. 2 Nr. 5 ROG und § 2 Abs. 1 LG) 

- Bereiche für den Schutz der Landschaft und landschaftsorientierter Erholung 

- Bereiche für Halden zur Lagerung von Nebengestein oder sonstigen Massen 

- Deponien für Kraftwerksasche 

- Agrarbereiche mit spezialisierter Intensivnutzung 
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Ziel 3: Daneben werden Gebiete formuliert, die für Windparks nicht oder nur bedingt in Betracht kommen. Ausschlussbe-

reiche sind: 

- Bereiche zum Schutz der Natur  

- Bereiche für die Sicherung und den Abbau oberflächennaher Bodenschätze, es sei denn, dass der Abbau bereits 

stattgefunden hat und die Windparkplanung den Rekultivierungszielen nicht widerspricht. 

- Flugplatzbereiche 

- Oberflächengewässer, Talsperren und Rückhaltebecken 

- Bereiche für Abfalldeponien 

- Bereiche für Halden zur Lagerung oder Ablagerung von Bodenschätzen 

- Freiraumbereiche mit der Zweckbindung ĂMñ (militªrisch genutzte Freiraumteile) 

Ziel 4: Daneben ist eine Beeinträchtigung von Denkmälern und Bereichen, die das Landschaftsbild prägen, zu vermeiden. 

Zum Schutz der Wohnbevölkerung sind ausreichende Abstände und die entsprechenden Emissionsrichtwerte einzuhal-

ten. Auf die technischen Erfordernisse des Richtfunks ist Rücksicht zu nehmen. 

Abbildung 3: Ausschnitt aus dem Regionalplan Regierungsbezirk Köln, Teilabschnitt Region Aachen; Quelle: Bezirksregierung Köln 
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Der Regionalplan für den Regierungsbezirk Kºln, Teilabschnitt ĂRegion Aachenñ, stellt f¿r das Plangebiet einen ĂAllge-

meinen Freiraum- und Agrarbereichñ nºrdlich der Stadt J¿lich an der Stadtgebietsgrenze zu der Stadt Linnich dar. 

Weitere Überlagerungen werden für das Plangebiet im Regionalplan nicht getroffen. Nach Informationen der Bezirksregie-

rung Köln (Abteilung GEObasis.nrw 2017) existieren im näheren Umfeld der für die geplanten WEA vorgesehenen Stand-

orte keine Trinkwasserschutz-, Heilquellenschutz- und Überschwemmungsgebiete. 

Bezüglich der Verkehrsinfrastruktur ist die Bundesautobahn A 44 zu nennen, die das Plangebiet gemäß Anbaubeschrän-

kung § 25 StrWG NRW von 40 m von Flügelspitze bis Fahrbahnrand in der südöstlichen Ausdehnung begrenzt. 

Der nächstgelegene allgemeine Siedlungsbereich ist die Ortslage Merscher Höhe. Der Siedlungsbereich selbst befindet 

sich in einer Entfernung von mehr als 2.000 m zu den nächstgelegenen WEA Standorten. 

Die zuvor genannten Darstellungen sind mit der Windenergienutzung vereinbar. Somit werden die Ziele der Regionalpla-

nung nicht beeinträchtigt und die verfahrensgegenständliche Fläche ist für eine Windenergienutzung geeignet. 

1.2.2 Flächennutzungsplan 

Der aktuelle Flªchennutzungsplan der Stadt J¿lich stellt f¿r den gesamten Bereich der Flªchen Ălandwirtschaftliche Flä-

Abbildung 4: Auszug aus dem Flächennutzungsplan der Stadt Jülich; Quelle: Stadt Jülich 
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chenñ dar. Diese Darstellung im Flªchennutzungsplan steht der Windenergieplanung nicht entgegen, da die landwirt-

schaftliche Nutzung auch innerhalb von Windparks ausgeübt werden kann. 

 

F¿r den Planbereich werden ĂFlªchen f¿r Versorgungsanlagenñ mit der Zweckbestimmung ĂErneuerbare Energien - Er-

zeugung von Strom aus Windenergieñ als Randsignatur ¿ber ĂFlªchen f¿r die Landwirtschaftñ dargestellt. Die Darstellung 

als ĂFlªche f¿r die Landwirtschaftñ bleibt bestehen, sodass die Darstellungen des Flªchennutzungsplans der Planung 

nicht entgegenstehen. Der Bebauungsplan A 42 ĂWKZ 5, nördlich Broichñ soll im Parallelverfahren mit der Änderung des 

Flächennutzungsplans aufgestellt werden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3 Landschaftsplan 

Das Plangebiet befindet sich im Geltungsbereich des Landschaftsplans LP Ruraue BL Nord ï im Norden des Kreises 

Abbildung 5: Geplante Änderung des Flächennutzungsplanes; Quelle: VDH Projektmanagement GmbH 










































































































































































































